
 
 
 
 

 

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Postfach 1 01, 30001 Hannover 

Niedersächsisches Ministerium  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

 

 Dienstgebäude/ 
Paketanschrift 
Friedrichswall 1 
30159 Hannover 
 
 

Telefon 
(05 11) 120-0 
 

Telefax 
(05 11) 1 20-57 70 
(05 11) 1 20-57 78 
 

E-Mail 
Poststelle@mw.niedersachsen.de 

Bankverbindung 
Nord/LB (BLZ 250 500 00) Konto 106 022 312 
IBAN: DE94 2505 0000 0106 0223 12 
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H 

 

 

 
 
MUSTER  
 
Bescheid Sachentscheidung zur Erhebung  
EA-Gebühr 
 
 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl (05 11) 1 20- Hannover 

 21-32181/3501   

 
 
Gebührenpflichtige Inanspruchnahme des Einheitlichen Ansprechpartners 

 
 
Sehr geehrte 
 
Sie haben am tt.mm.jjjj den Einheitlichen Ansprechpartner des Landes Niedersachsen (EA) für 
 

€ die Verfahrensabwicklung 

€ umfangreiche Auskünfte und Informationen zu der Verfahrensabwicklung  
 

Ihres Vorhabens XXXX in Anspruch genommen.  
 
Für die Inanspruchnahme des EA zur Verfahrensabwicklung oder für umfangreiche Informationsauskünfte 
(mehr als 15 Minuten Zeitaufwand) erhebt der EA für seine Tätigkeit eine Gebühr nach Zeitaufwand. Bei 
der Verfahrensabwicklung beträgt diese Gebühr maximal 15% der von den zuständigen Behörden erho-
benen Gebühren.  
 
Der Zeitaufwand wird hiermit mit XXX Minuten festgestellt. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus dem Ih-
nen gleichzeitig zugehenden Kostenfestsetzungsbescheid.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungs-
gericht Hannover, Eintrachtweg 19, 30173 Hannover, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erheben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bearbeitet von 

 
 

E-Mail 

 


